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Betreff: 
 
Abfuhr von Baum- und Strauchschnitt von Privatgrundstücken; 
hier: Nutzungsordnung, Nutzungsentgelt 
  
 
Beschlußvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt: 
 
- Die Nutzungsordnung für die Abfuhr von Baum- und Strauchschnitt von Privatgrundstücken tritt zum 01.08.2001 in 

Kraft. 
 
- Die Nutzungsordnung für den Großhäcksler vom 27.11.1991 wird mit dem 31.07.2001 außer Kraft gesetzt. 
 
- Das Nutzungsentgelt für die Abfuhr des Baum- und Strauchschnittes wird von 60,00 DM/Abfuhr ab dem 01.01.2002 auf 

35,00 Euro/Abfuhr angehoben. 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
 
 
 




